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 Rundschreiben Nr. 214/2015 

 
Internetbasierte Kfz-Zulassung („iKfz“); 
DE-Mail nicht verpflichtend – BMVI widerspricht Schreiben des KBA 
 
 

Kurzfassung:  
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat einem 
Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) widersprochen, wonach die Zulas-
sungsbehörden nach § 14 Abs. 4 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung verpflichtet 
seien, den Bescheid über eine Online-Außerbetriebsetzung per DE-Mail bekanntzu-
geben, wenn der Antragsteller diesen Kommunikationsweg zuvor eröffnet habe: So-
fern nicht landesrechtliche Regelungen den Einsatz von DE-Mail verpflichtend vor-
geben, sind die Zulassungsbehörden frei, ob sie den Bescheid über die Online-
Außerbetriebsetzung postalisch oder auf elektronischem Wege bekanntgeben wol-
len. 
 
Mit Schreiben vom 2. April 2015 (Anlage 1) hatte sich das Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA) an die für die Fahrzeugzulassung zuständigen obersten Landesbehörden ge-
wandt und die Auffassung vertreten, dass die Zulassungsbehörden aufgrund des 
Wortlauts von § 14 Abs. 4 Fahrzeug-Zulassungsverordung (FZV) verpflichtet seien, 
DE-Mail anzubieten und einen Bescheid über die Online-Außerbetriebsetzung auf 
diesem elektronischen Wege zuzustellen, soweit der Antragsteller diesen Kommuni-
kationsweg wähle.  
 
Auch das vom KBA betriebene zentrale iKfz-Portal für die Stufe 1 der internetbasier-
ten Kfz-Zulassung sieht derzeit (noch) keine Möglichkeit für die Einbindung von DE-
Mail vor. Mit dem Schreiben hatte das KBA die Zulassungsbehörden nachdrücklich 
aufgefordert, ihren Verpflichtungen nach der seit 1. Januar 2015 geltenden FZV 
nachzukommen.  
 
Das Schreiben des KBA hatte einige Irritationen und Nachfragen ausgelöst. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat inzwischen 
klargestellt (Anlage 2), dass es die Rechtsauffassung des Kraftfahrt-Bundesamts 
nicht teilt und von seiner bisherigen - auch gegenüber dem Deutschen Landkreistag 
geäußerten - Rechtsauffassung nicht zwischenzeitlich abgewichen ist: § 14 Abs. 4 
FZV begründe keine Verpflichtung der Zulassungsbehörden, DE-Mail anzubieten. 
Eine solche Verpflichtung bestehe nach dem E-Governmentgesetz des Bundes nur 
für Bundesbehörden; für Landesbehörden könne sich eine solche Verpflichtung nur 
aufgrund entsprechender landesrechtlicher Regelungen ergeben. An diesen Befund 
knüpfe § 14 Abs. 4 FZV an. Diese Auslegung stützt das BMVI dabei auch explizit auf 
die Begründung zur 1. VO zur Änderung der FZV und der GebOSt (dort „zu Nr. 6 
Buchstabe b“, S. 1064, Heft 22, 20013), klargestellt durch die Änderung der 2. VO 
zur Änderung der FZV und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften. 
 
Soweit das Landesrecht den Einsatz von DE-Mail nicht verpflichtend vorgibt, können 
die Zulassungsbehörden mithin frei wählen, ob sie den Bescheid über eine Online-
Außerbetriebsetzung postalisch oder per DE-Mail bekanntgeben. 
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang um Kenntnisnahme des beigefügten Schriftver-
kehrs zwischen dem BMVI und dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des 
Landes Baden-Württemberg.  
 

 
Theel 
 
Anlagen 
(nur digital in unserem verbandsinternen Internetangebot unter „Rundschreiben“) 


